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gültig ab 1. Januar 2026

Tarifdokumentation

11
Ärztliche Notfall-

und Betreuungsdiens
te

Unverhofft kommt oft –

bitte aufbewahren.

11
Kleininserate
Marktplatz für alles von

A–Z:

Geräte, Dienstleistung
en, Autos,

Liegenschaften und vieles mehr.

Sonderseiten
Auto-News

S.19

Rüebenchilbi
S.21

Verfügung Strassenverkehr

4053-25; Verkehrsbes
chränkungs-

Verfügung

Gemeinde: Bettenhaus
en

Strassenabschnitt: 143
2 Bollodingen–Bet-

tenhausen–KS Nr. 240, Zufahrt zur Sc
hule

bis Dorfstrasse Nr. 19 / Nr. 42

Verwaltungskreis: Obe
raargau

Verkehrsanordnung(en
): Höchstgeschwin-

digkeit 30 km/h

Grund der Massnahme: Erhöh
ung der Ver-

kehrssicherheit im Bereich der S-Kurve un
d

der Schule.

Rechtliche Hinweise: Das Tiefbauamt des

Kantons Bern verfügt oben genannte Ver-

kehrsbeschränkung gestützt auf Art. 3

Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2, gegeb
enenfalls

auch Art. 32 Abs. 3 des Strassenverkehrs-

gesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG,

SR 741.01) sowie Art. 43
Abs. 1 der Stras-

senverordnung vom 29. Oktober 2008 (SV,

BSG 732.111.1).

Diese Verfügung tritt n
ach ihrer Veröffent-

lichung im Amtsblatt des Kantons Be
rn, im

Anzeiger des betreffenden Verwaltungs-

kreises sowie nach dem Anbringen, Aus-

wechseln oder Entfernen der Signale und/

oder Markierungen in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung

Diese Verfügung kann
innert 30 Tagen seit

ihrer Eröffnung mit Beschwerde bei der

Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons

Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern ange-

fochten werden. Die Be
schwerde ist in zwei

Exemplaren einzureichen und hat einen

Antrag, die Angabe vo
n Tatsachen und Be-

weismitteln, eine Begründung sowie eine

rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.

Die angefochtene Verf
ügung und greifbare

Beweismittel sind beizulegen.

Patrick Maurer, Kreisoberingen
ieur

71844

KANTON BERN

Verfügung Strassenverkehr

4054-25; Verkehrsbes
chränkungs-

Verfügung

Gemeinde: Rohrbachg
raben

Strassenabschnitt: KS 1453 Rohrbach–

Rohrbachgraben, im Bereich Gemeindever-

waltung/Schule

Verwaltungskreis: Obe
raargau

Verkehrsanordnung(en
): Höchstgeschwin-

digkeit 30 km/h

Grund der Massnahme: Erhöh
ung der Ver-

kehrssicherheit im Bereich der Gemeinde-

verwaltung und der Schule.

Rechtliche Hinweise

Das Tiefbauamt des Kantons Bern verfügt

oben genannte Verkehrsbes
chränkung ge-

stützt auf Art. 3 Abs. 2
und Art. 106 Abs. 2,

gegebenenfalls auch Art. 32 Abs. 3 des

Strassenverkehrsgeset
zes vom 19. Dezem-

ber 1958 (SVG, SR 741.01) sowie Art. 43

Abs. 1 der Strassenvero
rdnung vom 29. Ok-

tober 2008 (SV, BSG 732.111.1).

Diese Verfügung tritt n
ach ihrer Veröffent-

lichung im Amtsblatt des Kantons Be
rn, im

Anzeiger des betreffenden Verwaltungs-

kreises sowie nach dem Anbringen, Aus-

wechseln oder Entfernen der Signale und/

oder Markierungen in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung

Diese Verfügung kann
innert 30 Tagen seit

ihrer Eröffnung mit Beschwerde bei der

Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons

Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern ange-

fochten werden. Die Be
schwerde ist in zwei

Exemplaren einzureichen und hat einen

Antrag, die Angabe vo
n Tatsachen und Be-

weismitteln, eine Begründung sowie eine

rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.

Die angefochtene Verf
ügung und greifbare

Beweismittel sind beizulegen.

Patrick Maurer, Kreisoberingen
ieur

71843

Öffentliche Bekanntmachung:

Rechtskräftiger St
rassenplan

Kantonsstrasse

Die Bau- und Verkehrsdirektion des Kan-

tons Bern hat den folgenden Strassenplan

gemäss Artikel 32 des Stra
ssengesetzes er-

lassen. Der Strassenp
lan ist mittlerweile

rechtskräftig. Die gene
hmigten Unterlagen

können während der Auflagefrist von der

Bevölkerung zur Information eingesehen

werden. Einsprachen un
d Beschwerden sind

nicht mehr möglich.

Kantonsstrasse Nr.: 240
, Burgdorf–Langen-

thal
Gemeinde: Hermiswil (Seeberg)

Vorhaben: 440.20112
/ Sanierung Orts-

durchfahrt Hermiswil

Erlass am: 28. August 2025

Auflagestelle: Gemein
deverwaltung See-

berg, Unterdorfstrasse
67, 3365 Graswil

Die Unterlagen können auch elektronisch

eingesehen werden unter www.be.ch/mit-

wirkungen-und-plana
uflagen-tiefbauamt.

Auflagedauer: 23. Okto
ber 2025 bis 21. No-

vember 2025

Tiefbauamt

Oberingenieurkreis IV

Roger Schafer 71896

Verfügung Strassenverkehr

4061-25; Verkehrsbes
chränkungs-

Verfügung

Gemeinde: Rumisberg

Strassenabschnitt: KS
1439 Wiedlisbach–

Rumisberg–Farnern, Einmündung Scho-

renstrasse bis nach Einmündung Mülihau-

leweg
Verwaltungskreis: Obe

raargau

Verkehrsanordnung(en
): Höchstgeschwin-

digkeit 60 km/h

Grund der Massnahme: Erhöh
ung der Ver-

kehrssicherheit auf diesem Strassenab-

schnitt

Rechtliche Hinweise

Das Tiefbauamt des Kantons Bern verfügt

oben genannte Verkehrsbes
chränkung ge-

stützt auf Art. 3 Abs. 2
und Art. 106 Abs. 2,

gegebenenfalls auch Art. 32 Abs. 3 des

Strassenverkehrsgeset
zes vom 19. Dezem-

ber 1958 (SVG, SR 741.01) sowie Art. 43

Abs. 1 der Strassenvero
rdnung vom 29. Ok-

tober 2008 (SV, BSG 732.111.1).

Einer allfälligen Beschwerde wird die auf-

schiebende Wirkung entzogen.

Diese Verfügung tritt n
ach ihrer Veröffent-

lichung im Amtsblatt des Kantons Be
rn, im

Anzeiger des betreffenden Verwaltungs-

kreises sowie nach dem Anbringen, Aus-

wechseln oder Entfernen der Signale und/

oder Markierungen in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung

Diese Verfügung kann
innert 30 Tagen seit

ihrer Eröffnung mit Beschwerde bei der

Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons

Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, ange-

fochten werden. Die Be
schwerde ist in zwei

Exemplaren einzureichen und hat einen

Antrag, die Angabe vo
n Tatsachen und Be-

weismitteln, eine Begründung sowie eine

rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.

Die angefochtene Verf
ügung und greifbare

Beweismittel sind beizulegen.

Gegen den Entzug der a
ufschiebendenWir-

kung (Zwischenverfüg
ung) kann innerhalb

von 30 Tagen unabhängig Beschwerde er-

hoben werden. Diese Beschwerde hat von

Gesetzes wegen keine aufschiebende Wir-

kung.

Patrick Maurer, Kreisoberingen
ieur

71892

HeizölHeizöl
0800 062 062 oder

oelbrack.ch
0800 062 062 oder

oelbrack.ch
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Amtliches Publikationsorgan
für die Gemeinden inkl. deren Ortsteile: Aarwangen • Attiswil • Auswil • Bannwil • Berken • Bettenhausen • Bleienbach • Bollodingen • Busswil • Bützberg • Eriswil • Farnern

Gondiswil • Graben • Grasswil • Gutenburg • Heim
enhausen • Hermiswil • Herzogenbuchsee

• Huttwil • Inkwil • Kleindietwil • Langenthal • Leim
iswil • Lotzwil • Madiswil • Melchnau • Niederbipp • Niederönz • Oberbi

pp

Oberönz • Obersteck
holz • Ochlenberg • O

eschenbach • Oschw
and • Reisiswil • Riedtwil • Roggwil • Rohrbach • Rohrb

achgraben • Röthenb
ach • Rumisberg • Rütschelen •

Schwarzenbach • Schwarzhäusern • Seeber
g

Schmidigen-Mühleweg • Thörigen • Thunstetten • Untersteckholz • Ursenbach • Walliswil b. N. • Walliswil b.W. • Walterswil • Wangen a. d.A. • Wangenried • Wanzwil • Wiedlisbach • Wolfisberg • Wynau • Wyssachen

Neuer Präsident und
neuer Vorstand

Auf dem Platz wird der FC Langenthal weiterhin
von Trainer Maurizio Jacobacci

dirigiert; neben dem Rasen hat der FCL jedoch eine neue Führungs-Crew

erhalten. (Bild: Leroy R
yser)

S.23

Facelifting gefällig? Erlacher Polster GmbH | 4900 Langenthal |

Chasseralstrasse 18
| 062 965 05 55 |

info@erlacher-polster.ch | erlacher-polster.ch

Zum Beispiel mit dem Neubeziehen von Polstermöbeln aller Art...

Jahre
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inserate@anzeigeroberaargau.c
h

www.anzeigeroberaar
gau.ch

Anzeiger Oberaargau AG
Bahnhofstrasse 39, 4901 Langenthal, Telefon 062 922 65 55 
www.anzeigeroberaargau.ch, inserate@anzeigeroberaargau.ch

Anzeiger-Team
Wir beraten Sie gerne in allen Bereichen  
der Inseratewerbung und zeigen Ihnen  
die verschiedenen Möglichkeiten auf.

Susanne Schönenberger 
Kundenberatung
schoenenberger@anzeigeroberaargau.ch

Jeannette Ryser 
stv. Geschäftsführerin
ryser@anzeigeroberaargau.ch

Ursula Jäggi 
Verkaufsaussendienst
jaeggi@anzeigeroberaargau.ch
Tel. 079 820 39 95

Peter Dürrenmatt 
Geschäftsführer
duerrenmatt@anzeigeroberaargau.ch
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Anzeiger Oberaargau AG
Bahnhofstrasse 39 
4901 Langenthal 
Telefon 062 922 65 55 
www.anzeigeroberaargau.ch 
inserate@anzeigeroberaargau.ch

Die stärkste Inserateplattform
in der Region Oberaargau

Mit dem Anzeiger Oberaargau AG  
erreichen Sie wöchentlich 100% aller 
Haushaltungen und Betriebe der Region 
Langenthal, Herzogenbuchsee, Huttwil,  
Niederbipp sowie Teile der angrenzenden 
Kantone Luzern und Solothurn.



Preise und Leistungen
gültig ab 1. Januar 2026

Millimeter-Grundpreis	 Anzeigen (Einheitstarif )� Fr. –.62

Reklame (reservationspflichtig)	 Frontseite	�  Fr. 1.55

	 Rubriken (Kleininserate) 
	 Pauschaler Mindestpreis� Fr. 52.– 
	 Rubrikinserate sind nicht abschlussberechtigt

Farbzuschlag	 ein- oder mehrfarbig� Fr. 100.–

Spezialplatzierungen	 Platzierungsvorschrift 30 % des Tarifes 
	 Satelliten-/Multieck-Inserate 30 % des Tarifes

Max. Volumen für	 1100 mm (¼-Seite) 
letzte Seite / pro Auftrag

Chiffregebühr	 je Inseratenauftrag� Fr. 10.–

Beilagen	 Preise auf Anfrage

Publireportagen	 Preise auf Anfrage

Sonderseiten / Themenseiten	 Erscheinung und Preise auf Anfrage

Mehrwertsteuer	 alle Preise zuzüglich 8,1 % Mehrwertsteuer

Rabatte / Abschlüsse	 �3 % (ab Fr. 4500.–), 5 % (ab Fr. 7000.–), 7,5 % (ab Fr. 10 000.–), 
10 % (ab Fr. 15 000.–), 15 % (ab Fr. 25 000.–), 20 % (ab Fr. 35 000.–)

Wiederholungsrabatte	 Erscheinungen:	 3	 6	 12	 26	 52 
	 Rabatt: 	 5 %	 10 %	 15 %	 20 %	 25 % 
 
	 Nur ohne Text- und Sujetwechsel gültig 
	 Kleininserate sind nicht wiederholungsrabattberechtigt und 
	 nicht mit Abschluss-/Mengenrabatt kumulierbar

Effektive Nutzbreite	 Spalten:	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 10 
	 Breite in mm: 	 55	 85	 114	 143	 172	 202	 231	 290 
 
	 Satzspiegel: 291 × 436 mm, 4360 mm pro Seite

Spezialvorschriften	 2-spaltig in jeder Ausgabe; ohne Signete, Balken und spezielle 
Rubrikinserate 	 Auszeichnungen, fortlaufender Satz

Rubriktitel	� Zu verkaufen, Fahrzeuge, Kaufgesuche, Zu vermieten, 
Mietgesuche, Offene Stellen, Stellengesuche, Verschiedenes

Verlag	 Anzeiger Oberaargau AG, 4900 Langenthal

Art	 Anzeiger / Amtliches Publikationsorgan

Auflage	 ca. 49 800 Exemplare

Erscheinungsweise	 jeweils wöchentlich am Donnerstag

Annahmeschluss	 Inserate / Korrekturen / Sistierungen Montag, 17 Uhr

Insertionsaufträge	� Können nur schriftlich oder persönlich entgegengenommen 
werden. Telefonische Aufträge werden aus Verständigungs-
gründen nicht ausgeführt

Druckmaterial	� Bevorzugt elektronische Daten oder reproduktionsfähige 
Vorlagen

Datenübernahme	� Immer mit Ausdruck: diverse Datenträger, Datenübertragung 
(per E-Mail), PC- oder Mac-Dateien der gängigsten Software

Drucktechnisches	 Druckverfahren Offset (Rotation), Raster 60 l/cm

Berechnung der Inserate	� Die Ausmessung erfolgt von Linie zu Linie mit einem Zuschlag 
von 2 mm gemäss SVZ/VSM-Norm

Reklamationen	 Können nur innert 10 Tagen angenommen werden

Druckfehler	� Wenn diese weder den Sinn noch die Gesamtwirkung be- 
einträchtigen, berechtigen sie weder zu einer Preisermässigung 
noch zu unentgeltlicher Wiederholung. Für Inserate, welche 
infolge beschädigter oder ungeeigneter Druckunterlagen nicht 
einwandfrei erscheinen, kann keine Preisermässigung gewährt 
werden. Im Maximum können die Kosten für die Insertion erlassen 
werden. Jede weitere Entschädigung ist ausgeschlossen

Ablehnung von Inseraten	� Inserate mit extremem Inhalt 
(Politik, Religion, Sex-Gewerbe u. ä)

 

Auto-News

Gesundheit

Muttertag

Lehrstelle
frei

Glückwünsche
2025

Gewerbeprofis

Geschenktipps

Treffpunkt für
Geniesser

AdventszauberNationalfeiertag

Spezialisten
in der Region

Ostern

Gratulationen
LAP

Frau Ursula Jäggi berät Sie gern bei allen Fragen einer Inseratebuchung
Tel. 062 922 65 76 / 079 820 39 95 / jaeggi@anzeigeroberaargau.ch

Auf einer Sonderseite wird Ihr Inserat besonders beachtet:
– Thematisch zusammengefasst stellen Sie

mit einer Insertion auf der Sonderseite sicher,
dass Ihre Zielgruppe garantiert hinschaut.

– Sonderkonditionen
– Erwähnung der Sonderseite/n auf der Frontseite

Sie erreichen damit 100% aller
Haushalte und Betriebe im Oberaargau.

Die attraktivste Inserateplattform
im Oberaargau

Sonder
seiten


